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Rüthi, 19. Januar 2024 
 

Pressemitteilungen 2024 
  
Positiver Steuerabschluss 2023  
Die Gemeinde Rüthi darf eine positive Situation bei der per 31. Dezember 2023 abgeschlossenen 
Abrechnung der verschiedenen Steuerarten verzeichnen. Die Steuerkraft ist pro Einwohner von Fr. 
2‘323.20 auf Fr. 2‘478.00 gestiegen. Die Steuerkraft im Kantonsdurchschnitt beträgt Fr. 2‘826.00. 
Der Gesamteingang der Steuern liegt Fr. 1‘584‘352.10 oder 20.93% höher als das Budget 2023.  
 
Die Steuerarten im Vergleich  
Die Eingänge 2023 der verschiedenen Steuerarten sind in der beiliegenden Aufstellung gegenüber 
der Rechnung 2022 und dem Budget 2023 zusammengestellt. 
 

 
Die Feuerwehrersatzabgabe inklusiv Quellensteuern ergab den Eingang von insgesamt Fr. 
265‘615.44 (Voranschlag Fr. 240‘000.00). 
 
Der Gemeinderat und das Gemeindesteueramt danken allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, 
welche ihre Steuern fristgerecht oder innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen bezahlt haben. 
 
Steuererklärung 2023 
Die Steuererklärungen 2023 sind bereits versandt. Diese dienen dem Steueramt zur Veranlagung 
der Staats- und Gemeindesteuer 2023 sowie der direkten Bundessteuer 2023. 
 

Detaillierte Steuerabrechnung 2023 Rechnung 
2022 

 

Budget 
2023 

  

Rechnung 
2023 

  Politische Gemeinde Rüthi 

Einkommens- und Vermögenssteuern 5'330'452.05 5'531’000.00 5'889'368.54 
Einkommens- und Vermögenssteuern 
Ertrag aus Verlustscheinbewirtschaftung 29'246.46 10'000.00 20'729.89 
Rückstellung Steuerfussreduktion -186'000.00 -150'100.00
Grundsteuern 553'149.17 564‘000.00 572'750.84 
Handänderungssteuern 208'144.87 200‘000.00 325'591.33 
Steuern juristische Personen 944'845.40 700‘000.00 869'261.95 
Grundstückgewinnsteuern 273'054.35 250‘000.00 1'039'953.45 
Quellensteuern 496'487.25 500‘000.00 585'796.10 

Total Steuerertrag 7'835'379.55 7'569’000.00 9'153'352.10 

Abweichung   + 1'584'352.10 
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Als Einreichetermin gilt für Unselbständigerwerbende und Rentner sowie Schüler, Lernende und 
Studierende der 31. März 2024 und für die Selbständigerwerbenden und die Beteiligten an einer 
Personengesellschaft der 31. Mai 2024. Fristverlängerungen sind rechtzeitig beim Steueramt zu 
beantragen. Am Donnerstag, 14. März 2024, 14.00 – 17.00 Uhr wird wiederum die Steuererklä-
rungs-Ausfüllaktion für die Einwohner aus Rüthi durchgeführt. 
 


